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Entsprechend § 26 der Verordnung über die Qualität von 
Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverord-
nung-TrinkwV) vom 20.06.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159) hat 
der Betreiber einer zentralen Wasserversorgungsanlage die 
betroffenen Anschlussnehmer und Verbraucher über die ver-
wendeten Aufbereitungsstoffe zu informieren.

Die Bedarfschlorung erfolgt nur im Ausnahmefall und zeit-
lich begrenzt bei festgestellten bakteriologischen Bean-
standungen.

Auskünfte zur Trinkwasserbehandlung, zu 
Messergebnissen oder Analysen erhalten Sie 

telefonisch unter  03588 2532-0/2532-71.

Mitteilung über den Einsatz von Aufbereitungsstoffen in der Trinkwasserversorgung für 
den Bereich Niesky und der angeschlossenen Ortsteile sowie für den Bereich Rietschen

Für die Abnehmer in den Versorgungsbereichen Niesky und Rietschen gelten derzeit :

Anlage                      Zusatzstoff               Desinfektion

Wasserwerk Niesky 

Wasserwerk Trebus                   Chlordioxid           Bedarfschlorung

Wasserwerk Rietschen

Zum 30.06.2024 entfällt das Nebenkostenprivileg aufgrund 
der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Als 
Nebenkostenprivileg bezeichnet man die Umlagefähigkeit der 
Kosten des Kabelanschlusses in der Betriebskostenabrechnung.

Aktuell wird das TV-Signal in Ihrer Wohnung über die Betriebs-
kosten des Mietverhältnisses abgerechnet. 
Eine solche Abrechnung des TV-Signals ist ab dem 01.07.2024 
untersagt.

Wenn Sie weiterhin das TV-Signal ab dem 01.07.2024 empfan-
gen möchten, müssen Sie spätestens bis zum 30.06.2024 einen 
Vertrag für TV bei der Stadtwerke Niesky GmbH abschließen. 
Anderenfalls wird Ihr Anschluss ab dem 01.07.2024 gesperrt. 
Die Kosten für die Freischaltung sind vom Mieter zu tragen.

Sie werden persönlich per Post von Ihrem Vermieter angeschrie-
ben, um im Anschluss an dieses Schreiben einen Termin bei der 
Stadtwerke Niesky GmbH zu vereinbaren.

TV-Versorgung – Wegfall Nebenkostenprivileg zum 30.06.2024

Nach § 5 TrinkwV muss Trinkwasser so beschaffen sein, dass 
durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der 
menschlichen Gesundheit nicht zu besorgen ist. Es muss rein 
und genusstauglich sein.

Im Versorgungsbereich des Wasserwerkes Niesky traten in den 
zurückliegenden Monaten immer wieder leichte Abweichun-
gen beim zulässigen Nickelgrenzwert (0,02 mg/l) auf.
Eine gesundheitliche Beeinträchtigung für die Allgemeinbevöl-
kerung sowie für Säuglinge und Kleinkinder ist nicht zu erwar-
ten.

Es besteht die Notwendigkeit, eine Technologieumstellung bei 
der Rohwassergewinnung vorzunehmen. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt laufen bereits verschiedene technische Maßnahmen, 
um den Grenzwert für Nickel sicher einzuhalten.

Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, werden wir Sie kurz-
fristig auf unserer Website www.stadtwerke-niesky.de informie-
ren.

Nach § 66 TrinkwV kann das Gesundheitsamt nach der Prüfung, 
dass keine gesundheitliche Beeinträchtigung durch die Grenz-
wertüberschreitung für den Menschen zu besorgen ist, eine 
Abweichung vom Grenzwert nach TrinkwV für eine festgelegte 
Zeit bewilligen.

Für das Wasserversorgungsgebiet Niesky wird die zeitweise 
Nichteinhaltung des Grenzwertes für den Parameter Nickel, für 
die Dauer der Technologieumstellung, bis zu einem Wert von 
0,04 mg/l bis zum 01.01.2025 zugelassen.

Information über die befristete Zulassung einer Abweichung vom Grenzwert für den 
Parameter Nickel

Bisher bestand für unsere 
Kunden die Möglichkeit, 
noch fällige Rechnungen an 
unserem Hauptsitz in der 
Hausmannstraße 10 in bar 
zu begleichen. 

Dieser Service entfällt ab 
dem 01.01.2024. 

Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit offene Rechnungen 
per Überweisung oder per 
Lastschrifteinzugsverfahren 
zu begleichen.

Die damit verbundenen Un-
annehmlichkeiten bitten wir 
zu entschuldigen.

Abschaffung der Barkasse

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat zu Unterbre-
chungen von Lieferketten, Wegfall von Marktpartnern und einer 
enormen Verunsicherung an den Energiemärkten geführt. Dies 
führte zu massiven Preissteigerungen, die schlussendlich bei Ih-
nen als unsere Kundinnen und Kunden ankommen.

Die Bundesregierung sah sich veranlasst, hier mit Entlastungen 
gegenzusteuern. Mit der Dezemberhilfe 2022, der umfangrei-
chen Gesetzgebung zu Energiepreisbremsen und der Senkung 
der Mehrwertsteuer für bestimmte Energieträger wurden die 
Entlastungen umgesetzt.

Wir als Ihr Energieversorger vor Ort müssen diese Vorschriften 
anwenden und Ihnen mit unseren Abrechnungen Ihre persön-
liche Entlastung zukommen lassen.  Die Ihnen gewährten Ent-
lastungsbeträge werden den Stadtwerken auf Grundlage eines 
komplexen, prüffähigen und von einem Wirtschaftsprüfer zu 
testierenden Antrag vom Bund erstattet.

Leider sind die uns auferlegten Fristen zur Umsetzung mehr als 
herausfordernd. Die gesetzlichen Regelungen sind in weiten 
Teilen unklar, nicht eindeutig und vor allem sehr realitätsfern.

Dennoch müssen und werden wir diese Vorgaben umsetzen 
und Ihnen die zustehende Entlastung gewähren. Lediglich in 
den Tarifen, wo die Lieferpreise unter den gesetzlich vorgege-
benen Preisen liegen, braucht keine Entlastung und Berücksich-
tigung in der Abrechnung erfolgen.

In allen anderen Fällen werden die für die einzelnen Energie-
träger und Abnahmefälle festgelegten Preisgrenzen berück-
sichtigt und die sich daraus ergebenden Entlastungsbeträge 
umgesetzt!
Diese müssen jedoch individuell nach Ihrem Verbrauch und der 
Abnahmesituation ermittelt und in den IT – Systemen für die Ab-
rechnung bereitgestellt werden. 

Die Umsetzung erfolgt durch uns als Ihren Versorger. 
Sie müssen dafür nicht aktiv werden.

Wir müssen jedoch um Ihr Verständnis bitten, dass es hier zu 
zeitlichen Verzögerungen kommen kann. Die aktuellen politi-
schen Diskussionen um eine Verlängerung der Energiepreis-
bremsen und gleichzeitig die Absenkung der Mehrwertsteuer 
zu beenden, sind in der Praxis nicht nachvollziehbar und wohl 
auch nicht zielführend.

Für die Versorger vor Ort stellen diese Rahmenbedingungen 
eine immense Herausforderung dar. Dennoch werden wir unse-
ren Kundinnen und Kunden die zustehenden Entlastungsbeträ-
ge zukommen lassen!

Als Geschäftsführer der Stadtwerke Niesky GmbH bitte ich 
Sie, uns bei diesem herausfordernden Prozess mit Verständ-
nis und Geduld zu begleiten. Uns ist sehr wohl bewusst, dass 
dies auch für Sie herausfordernd ist. Dennoch herzlichen 
Dank dafür! 

Ganz besonders möchte ich mich jedoch bei meinen Kolle-
ginnen und Kollegen sowie bei unseren IT-System-, sowie 
Software - Betreuern bedanken, dass sie diese enorme Her-
ausforderung angenommen und bis heute diese extremen 
Mehrbelastungen gemeistert haben. Leider ist aktuell keine 
Verbesserung der Rahmenbedingungen in Sicht, was es mit 
Blick auf das anstehende Jahresende und die Weihnachtszeit 
nicht einfacher macht.

Somit bleibt mir nur, uns Allen die nötige Kraft, Zuversicht so-
wie das nötige gegenseitige Verständnis bei der Bewältigung 
dieser Herausforderungen zu wünschen.

Dafür nochmals vielen Dank an Sie alle.

Holger Ludwig, Geschäftsführer

Auf ein Wort: Dezemberhilfe 2022 / Energiepreisbremsen
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Die Stromtarife der Stadtwerke Niesky GmbH sind seit vielen 
Jahren transparent gestaltet. Die Veränderung der staatlichen 
Umlagen und Netzentgelte sind für alle Kunden sichtbar und 
werden automatisch 1:1 ohne gesonderte persönliche Infor-
mation angewendet. Die vorläufigen Netznutzungsentgelte 
2024 sind durch die Netzbetreiber inzwischen veröffentlicht. 

Die Steigerung selbiger führt nach aktuellem Stand dazu, dass 
die Senkung der Strompreise vom Herbst 2023 aufgezehrt wird 
und damit der Gesamtstrompreis ein vergleichbares Niveau mit 
Sommer 2023 haben könnte. Bei gleichbleibendem Stromver-
brauch würde damit der monatliche Abschlag nicht wesentlich 
schwanken.  

Strompreise 2024
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Die aktuellen Öffnungszeiten sowie Termine zu Eishockeyspielen und weiteren Veranstaltungen findet man im Belegungsplan .
www.freizeitpark-niesky.de/eisstadion/belegungsplan

Kontakt:          :  03588 253110   E-Mail: freizeitpark@stadtwerke-niesky.de

aktuelle Eintrittspreise

                    Tarif      Entgelt  Kinder bis 3 Jahre - Eintritt frei!

  Einzelkarten Einzelkarte     1) | 2)                  5,00  €  |    3,50  € Happy Hour = letzte Stunde

   Happy Hour  1) | 2)                   2,50  €  |    2,00  € 1)  Erwachsene (ab 18 Jahre), Senioren

  Bonuskarten 10er-Karte      1) | 2)               40,00  €  |  28,00  € 2)  Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre

  Sondernutzung Miete Eisfläche (B)  130,00  €/h B  Vereine, Sportgruppen, Privatpersonen

  (nur nach  Miete Eisfläche (A)    80,00  €/h A  Nachwuchs

  Anmeldung) Spielbetrieb/Event (B) 195,00  €/h

   Spielbetrieb/Event (A) 100,00  €/h  Schlittschuhe Ausleihe:     3,50 € / Paar  
          Schleifen:    5,00 € / Paar 

„Happy-End-Party“ am 30.12.2023 ab 19 Uhr – bitte Termin vormerken!

Freizeitpark – Wintersaison 2023/2024 im Eisstadion Niesky

Das Bürgerhaus Niesky wird die Versorgung im Eisstadion nicht weiter fortführen, da ihrerseits der Versorgungsvertrag gekündigt 
wurde. Wir bedanken uns, für die in den letzten Jahren geleistete Arbeit. 
Als Nachfolger wird Younes Polenz die Versorgung im Eisstadion als auch im Waldbad übernehmen. Herr Polenz betreibt unter 
anderem in Niesky das Café „NY One“.

Freizeitpark – Umstellung der Essensversorgung

Bei hochsommerlichem und sonnigem Wetter fand am 
09./10. September das 51. Mehrkampfmeeting in Niesky 
statt. 
Ca. 140 Athleten und Athletinnen zeigten in verschiedenen 
Alterskategorien ihr Können im „Jedermann-Zehnkampf“. 
Dabei wurden einige persönliche Rekorde gebrochen und 
ein spannender Wettkampf geboten.
 
Die Stadtwerke Niesky GmbH unterstützte diese Veranstal-
tung, indem wir Kampfrichter für einige Disziplinen stell-
ten. An dieser Stelle vielen Dank an die Organisatoren für 
ein rundum gelungenes Ereignis.   

Mehrkampfmeeting

Vom 23. bis 24. September 2023 fanden die Oberlausitzer Karrieretage, eine Messe für 
Arbeit, Ausbildung und Studium in der Region Oberlausitz, in Löbau statt.

Die Stadtwerke Niesky GmbH war beide Tage mit einem Messestand vor Ort um Interessier-
ten und zukünftigen Bewerbern das Unternehmen vorzustellen. 

Wir bieten regelmäßig Ausbildung jun-
ger Menschen in verschiedenen Tätig-
keitsfeldern an, auch einer beruflichen 
Neuqualifizierung und Quereinsteigern 
in der Versorgungswirtschaft stehen wir 
positiv gegenüber, um gemeinsam den 
anstehenden Generationswechsel und 
damit verbundene Umstrukturierungen 
zu bewältigen.  

Glasfasertechnik                             Schneidwerkzeug

Oberlausitzer Karrieretage in Löbau

Sponsoring

Vorankündigung Termine Zählerablesung

Alle unsere Kunden, die ihre Zähler selbst ablesen sollen, erhalten zum Jahreswechsel 
Dezember 2023 / Januar 2024 eine Ablesekarte mit Anschreiben per Post.

Wenn Sie in unserem Netz von einem anderen Lieferanten mit Strom versorgt werden, 
senden Sie bitte Ihre Ablesekarte auch in diesem Fall ausgefüllt an uns zurück. 
Als Ihr Netzbetreiber/Messdienstleister sind wir verpflichtet, mindestens einmal jährlich einen Zählerstand zu ermitteln. Diese 
von Ihnen abgelesenen Zählerstände werden durch uns auch automatisch an Ihren aktuellen Stromlieferanten übermittelt. 
Ihrem Lieferanten steht es frei, zusätzliche Ablesekarten zuzusenden.

Objekte mit Eigenerzeugungsanlagen (außer Micro- bzw. Balkonanlagen) werden in der Zeit vom 02.01. bis 15.01.2024 von 
den Mitarbeitern der Stadtwerke Niesky GmbH abgelesen. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter folgender Telefon-Nummer: 03588 2532 - 82 (Erreichbar: Mo - Fr, von 7 bis 9 Uhr)

Unsere Mitarbeiter können sich durch einen Betriebsausweis legitimieren. Bitte gestatten Sie ihnen den Zugang zu den 
entsprechenden Zählerstandorten. 

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder unseren Beitrag zur Unterstützung der Vereine in Niesky leisten. 
Die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine ist ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Lebens. Viele Sportvereine werden seit 
Jahren im Rahmen des Sponsoring der Stadtwerke Niesky dabei zuverlässig unterstützt. Neben den großen „Playern“ wie ELV oder 
Eintracht Niesky werden selbstverständlich auch kleine Vereine beständig durch uns gefördert.

           TTV Niesky        TSV Niesky Abteilung Handball

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=fzpniesky@gmail.com&showTz=0&mode=WEEK&height=1150&wkst=2&bgcolor=%23FFFFFF&src=de.german%23holiday@group.v.calendar.google.com&color=%232952A3&src=fzpniesky@gmail.com&ctz=Europe/Berlin&pli=1


Seit dem 26.10.2023 können unserer Kunden im Netz der Stadtwerke Niesky GmbH (Niesky, See, Ödernitz) für Wasser, Strom, 
Fernwärme und unsere Kunden im Trinkwassernetz Kosel, Rietschen und Ortsteile das Zählerportal nutzen. Damit wird eine ein-
fache Übermittlung Ihrer Zählerstände gewährleistet. 

Unsere Stromkunden im Umland können die Zählerstände leider nicht mehr online melden, sondern 
müssen die Stromzählerstände per Mail (info@stadtwerke-niesky.de) übermitteln oder ihre Ablesekarte 
per Fax bzw. Post zurücksenden. 

Den Link zur Zählerstandeingabe finden Sie unter www.stadtwerke-niesky.de oder Sie scannen einfach 
den QR-Code. 
Auf unserer neuen Ablesekarte ist jetzt auch ein persönlicher QR-Code. Beim Scannen gelangen Sie 
direkt zur Zählerstandseingabe und müssen nicht Ihre Kunden- und Zählernummer eingeben.

Anleitung Zählerportal: 

Auf unserer Homepage sieht ihr Zugang wie folgt aus.

1)  Bitte tragen Sie Ihre Kundennummer und eine 
      Ihrer Zählernummern ein und prüfen diese Daten.

2)  Anschließend sehen Sie Ihre persönlichen Daten. 
Sämtliche Zähler von Ihnen werden angezeigt.

        3)   Wählen Sie das Ablesedatum aus und tragen den ent-
            sprechenden Zählerstand für den jeweiligen Zähler ein. 
            Kontrollieren Sie nochmal Ihre Angaben und 
            bestätigen Sie mit Absenden. 

 
            4)  Sie haben die Möglichkeiten eine Bestätigung der über-
                   mittelten Zählerstände per Mail zu erhalten. Hierfür tragen 
                   Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein. Zusätzlich können Sie Ihre 
                   Kontaktdaten aktualisieren. 
                   Nach Ihrer entsprechenden Auswahl bestätigen Sie mit 
                   Absenden.

neues Portal für die einfache Übermittlung der Zählerstände8

Das neue Zählerportal


